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							Vertrauen ist der Anfang.
						

				

				
				
							Schön, dass Sie uns gefunden haben!
						

				

				

		
		
				
				
			VERTRAUEN IST DER ANFANG.
		

				

				
				
			SCHÖN, DASS SIE UNS GEFUNDEN HABEN. 
		

				

				

				

		
		
				
				
							TEAM confides – Unsere Philosophie
						

				

				
				
							Am 1. Januar 2012 brachen wir zu einer gemeinsamen Zukunft auf und führten unsere traditionsreichen Steuer- und Wirtschaftsberatungskanzleien zusammen: Aus Liesenklas und Richter, Feldmann und Feldmann sowie Priebisch, Ohm und Feldmann wurde das „TEAM confides“. Warum? Weil wir Sie noch besser beraten wollen. Weil wir uns gut verstehen und Spaß an der Zusammenarbeit haben. Und weil wir uns vertrauen. Dafür steht „confides“ in unserem Namen. Es leitet sich aus dem Lateinischen ab und steht für festes Vertrauen und Verlässlichkeit. Genau das bieten wir Ihnen.

Unser interdisziplinäres TEAM bilden unter anderem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Bilanz- und Lohnbuchhalter, Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte und Industrie- sowie Bürokaufleute.
Unsere Tätigkeit im Bereich Wirtschaftsprüfung führen wir mit unserem Tochterunternehmen, der TC Treuhand GmbH, durch.



						

				

				

				

		
		
				
				
							TEAM confides – Unsere Philosophie
						

				

				
				
							Am 1. Januar 2012 brachen wir zu einer gemeinsamen Zukunft auf und führten unsere traditionsreichen Steuer- und Wirtschaftsberatungskanzleien zusammen: Aus Liesenklas und Richter, Feldmann und Feldmann sowie Priebisch, Ohm und Feldmann wurde das „TEAM confides“. Warum? Weil wir Sie noch besser beraten wollen. Weil wir uns gut verstehen und Spaß an der Zusammenarbeit haben. Und weil wir uns vertrauen. Dafür steht „confides“ in unserem Namen. Es leitet sich aus dem Lateinischen ab und steht für festes Vertrauen und Verlässlichkeit. Genau das bieten wir Ihnen.

Unser interdisziplinäres TEAM bilden unter anderem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Bilanz- und Lohnbuchhalter, Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte und Industrie- sowie Bürokaufleute. 

Unsere Tätigkeit im Bereich Wirtschaftsprüfung führen wir mit unserem Tochterunternehmen, der TC Treuhand GmbH, durch.
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							3 Standorte im Vest
						

				

					

				

				
				
							Recklinghausen
Haltern am See 
Dorsten
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			Ihre Ziele sind unsere Ziele. Gemeinsam erreichen wir Sie. 
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							Steuerberatung
						

				

				
				
							TEAM confides ist Ihr verlässlicher Partner im betrieblichen Alltag. Wir erstellen neben Ihrer Finanz- und Lohnbuchhaltung, Ihre privaten und betrieblichen Steuererklärungen sowie den Jahresabschluss. Wir möchten darüber hinaus dazu beitragen, Ihr Unternehmen noch besser zu machen. Dazu begleiten wir Sie eng und zeitnah bei allen steuerlichen Fragen und helfen Ihnen bei der Optimierung Ihrer unternehmerischen Prozesse.
Selbstverständlich routiniert, auf Augenhöhe und mit dem nötigen Fingerspitzengefühl.
						

				

					

				

				

		
				
				
					
			
						

		

				

				

		
					
				
				
							Finanzbuchhaltung
						

				

				
				
							Wir erstellen Ihre Buchhaltung papierlos und digital. Sie müssen keine Zeit mehr aufbringen Belege zu suchen, auszudrucken oder in Ordnern abzuheften. Ihre Belege senden Sie uns einfach online. Wir bewahren diese digital für Sie auf. So haben Sie jederzeit Zugriff und volle Transparenz über Ihre Buchhaltung. Bei der Einrichtung der Hard- und Software helfen Ihnen unsere kanzleieigenen IT-Mitarbeiter gerne vor Ort in Ihrem Büro.  Weitere Informationen finden Sie unter dem Button „Digitale Kanzlei„.
						

				

					

				

				

		
		
					
				
				
					
			
						

		

				

				

				
				
							Lohnbuchhaltung
						

				

				
				
							Als Arbeitgeber trifft Sie eine Vielzahl von Pflichten. Legen Sie die Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen vertrauensvoll in unsere Hände, um Zeit zu sparen. Ihre Mitarbeiter können die Lohnabrechnungen eigenständig digital abrufen und wir erstellen Ihnen Zahlungslisten, mit denen Sie die Überweisung der Löhne, Gehälter und Abgaben auf einen Knopfdruck ausführen können.
						

				

					

				

				

				

		
		
				
				
					
			
						

		

				

				

		
					
				
				
							Jahresabschluss
						

				

				
				
							Mit dem Jahresabschluss präsentieren Sie Ihr Unternehmen gegenüber Banken, Kapitalgebern, Auftraggebern und Auftragnehmern, Behörden usw. Wir helfen Ihnen vorhandene Spielräume in Ihrer Bilanz und Gewinn- & Verlustrechnung zu nutzen, um Ihr Unternehmen nach außen bestmöglich zu präsentieren. Wir begleiten Sie bei der Kommunikation mit Gesellschaftern und Kreditgebern und kümmern uns um Ihre Offenlegungspflichten.
						

				

					

				

				

		
				
				
					
			
						

		

				

				

		
					
				
				
							Steuererklärungen
						

				

				
				
							Wir erstellen betriebliche Steuererklärungen für Unternehmen und private Steuererklärungen für Vermieter sowie Kapitalanleger und Arbeitnehmer. Unsere Steuerberater beraten Sie in Fragen zu möglichen Steuergestaltungen und nutzen Ihre steuerlichen Wahlrechte bei der Steuererklärung. Auf Neuerungen bei der Rechtsprechung weisen wir Sie zeitgerecht und proaktiv hin, damit Sie hiervon profitieren können. Auf Wunsch übernehmen wir Ihre Schenkungs- und Erbschaft-steuererklärung, sowie die vorherige Beratung zur Vermeidung der Erbschaft- und Schenkungsteuer.
						

				

					

				

				

		
				
				
					
			
						

		

				

				

		
					
				
				
							Wirtschaftl. Beratung
						

				

				
				
							TEAM confides hilft Ihnen bei wirtschaftlichen Entscheidungen. Wir beraten Sie auch da unter anderem zur Rechtsformwahl, der Planung und Gestaltung von Umwandlungen von Unternehmen sowie bei der Erstellung von betriebswirtschaftl. Planungen. Auf Wunsch nehmen wir an Bankterminen teil und beraten Sie hinsichtlich der Auswirkungen von Finanzierungsalternativen.  Auch bei der Gestaltung eines Übergangs des Unternehmens oder Ihrer Nachfolge durch Erben, Schenken oder Verkaufen stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
						

				

					

				

				

				

		
				
			
	
		

		
				
				
							Ihr kompetenter Berater in Sachen Erbschaftsteuer und Schenkung
						

				

				
				
							Wer seinen lieben Menschen ein wertvolles Geschenk machen oder Vermögen vererben möchte, steht vor der Frage, wie sich das möglichst vorteilhaft für alle Beteiligten umsetzen lässt. Wir raten Ihnen, rechtzeitig einen Steuerberater für Erbschaft und Schenkung mit ins Boot zu holen. Nutzen Sie die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten, denn sie wirken sich oftmals erheblich aus. Bei vorausschauender Planung eines Erbes kann eventuell sogar die Entrichtung von Erbschaftssteuer vermieden werden. Ihre Möglichkeiten prüfen wir individuell auf Ihre persönliche Situation abgestimmt.
						

				

		
				
				
					
			
									Definition Erbschaftsteuer

									Definition Schenkungssteuer

							

			
									Definition Erbschaftsteuer

					Erbschaftssteuer wird erhoben, wenn ein Erblasser stirbt und das Vermögen auf eine andere Person übergeht.


									Definition Schenkungssteuer

					Die Schenkungsteuer ist eine Steuer, die auf Zuwendungen ohne Gegenleistung unter Lebenden (Schenkungen) erhoben wird.


							

		

				

				

				

		
		
				
				
							Unser Beratungsangebot zum Themengebiet Erben und Schenken:
						

				

				
				
								Vermögensübertragung / Schenkung zu Lebzeiten
	Beratung von Erbengemeinschaften
	Beratung zur Aufteilung von Immobilien
	Erstellung aller notwendigen Steuererklärungen

						

				

				

				
				
					
			
									Definition Erbschaftsteuer

									Definition Schenkungssteuer

							

			
									Definition Erbschaftsteuer

					Die Erbschaftssteuer wird dann erhoben, wenn ein Erblasser stirbt und somit das Vermögen auf eine andere Person übergeht.


									Definition Schenkungssteuer

					Die Schenkungsteuer ist eine Steuer, die auf unentgeltliche Zuwendungen unter Lebenden (Schenkungen) erhoben wird.
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							Unser Beratungsangebot zum Themengebiet Schenken und Erben
						

				

				

		
				
				
							Vermögensübertragung / Schenkung zu Lebzeiten
Beratung von Erbengemeinschaften
Beratung zur Verteilung von Immobilien
Erstellung aller im Zusammenhang notwendigen Steuererklärungen
						

				

				

				

		
				

		
					
				
				
							Haben Sie eine Schenkung oder ein Erbe erhalten?  Das ist natürlich ein Grund zur Freude!  Den materiellen Zugewinn bewerten die meisten Menschen durchaus positiv. Das Glück bleibt jedoch nicht lange ungetrübt.
Nämlich dann, wenn es um die Zahlung der Schenkungs- und Erbschaftsteuer geht, kann es zu den ersten Problemen kommen.  Schenkungs- und Erbschaftsteuer fällt an, wenn ein Vermögen ohne eine Gegenleistung übertragen wird und bestimmte Freibeträge überschreitet.
Je nach persönlicher Situation, ist die Erstellung einer Erbschaftsteuererklärung ohne juristische Kenntnisse schwierig, da es viele Details zu beachten gilt. Personen, die materielle Güter vererben oder verschenken möchten, fragen sich, wie sich das möglichst steuersparend umsetzen lässt.
Um kein Geld an die Staatskasse zu verschenken, das man behalten könnte, ist es ratsam, die fachkundige Unterstützung eines erfahrenen Steuerberaters in Anspruch zu nehmen. Wir kümmern uns nicht nur um die Steuererklärung/en, sondern beraten Sie auch hinsichtlich der Gestaltungsmöglichkeiten beim Vererben und Verschenken.
						

				

					

				

		
		
		
				
				
							Haben Sie eine Schenkung erhalten, ist das natürlich ein Grund zur Freude. Auch Menschen, die geerbt haben, bewerten den materiellen Zugewinn positiv. Doch bleibt ihr Glück nicht lange ungetrübt.
Spätestens dann, wenn es um die Entrichtung der Schenkungs- und Erbschaftsteuer geht, treten die ersten Probleme auf. Denn die Schenkungs- und Erbschaftsteuer fällt immer dann an, wenn Vermögen ohne Gegenleistung übertragen wird und bestimmte Freibeträge überschreitet.
Die Erbschaftsteuererklärung ist für Personen ohne juristische Kenntnisse schwierig, weil es je nach persönlicher Situation viele Details zu beachten gilt. Menschen, die materielle Güter vererben oder verschenken möchten, wissen oft nicht, wie sie das möglichst steuersparend bewerkstelligen können.
Um kein Geld an den Fiskus zu verschenken, ist es ratsam, die fachkundige Hilfe eines erfahrenen Steuerberaters in Anspruch zu nehmen. Er kümmert sich nicht nur um die Steuererklärung, sondern berät seine Mandanten auch hinsichtlich ihrer Gestaltungsmöglichkeiten beim Vererben und Verschenken.
						

				

				

				

				

		
				
			
	
		

		
				

		
				
				
							Unternehmensübergang und Nachfolge vorausschauend planen
						

				

				
				
							Wenn ein/e Inhaber/in das Ruhestandsalter erreicht hat oder im schlimmsten Fall durch Unfall oder Tod handlungsunfähig wird, ist die Phase der gezielten Planung verpasst. Alle Gestaltungsmöglichkeiten und etwaige Vorteile sind dann verloren.

Perfekter Zeitpunkt, um die Nachfolge in der eigenen Firma zu regeln ist 7 bis 10 Jahre, bevor der Inhaber sein Unternehmen weitergeben oder in Rente gehen möchte. Dafür sind folgende Gründe zu nennen: 

Behaltefristen im Ertragssteuerrecht greifen 3 bis 7 Jahre nach Verschmelzungen, Aufspaltungen, Wechsel der Rechtsform, Zerstückelung von Vermögen, Beteiligungen uvm. Alle 10 Jahre leben die Freibeträge bei Schenkungen wieder auf und werden nochmals im Sinne einer vorweggenommenen Erbschaft nutzbar.

Im Erbschaftsrecht können Steuererleichterungen für Betriebsvermögen zeitliche Auflagen von bis zu 7 Jahren aufweisen. 
						

				

				

				

							

		
	





				
			


			
		


		
	


	

	

	
	
	
				
					
							
				
				
			Kooperationen
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							Recklinghausen
Reitzensteinstraße 30 | 45657 Recklinghausen
Telefon: +49 2361 9216-0
 
Haltern am See
Rochfordstraße 34 | 45721 Haltern am See
Telefon: +49 2364 60690-0
 
Dorsten
Alleestraße 31 | 46282 Dorsten
Telefon: +49 2362 67710-40
 
						

				

				

		
				
				
							Öffnungszeiten
 
Montag – Donnerstag
9:00 -16:00 Uhr
Freitag 
9:00 -13:00
Kontaktieren Sie uns
info@team-confides.de
 
Impressum
Datenschutzerklärung
						

				

				

					

				

							

		
		
	
	
	






































